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RS OGH 1989/12/14 7Ob46/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1989

Norm

AVBV Art5 Abs3 litc

VersVG §154 Abs2

Rechtssatz

Lehnt der Haftp3ichtversicherer eines Rechtsanwaltes trotz dessen zweifelsfreier Haftung für einen seinem Klienten

zugefügten Schaden die Befriedigung des Schadenersatzanspruches mit einer o6ensichtlich unrichtigen Begründung

ab, so stellt die Verweigerung der Befriedigung dieses Anspruches durch den Rechtsanwalt im Hinblick auf seine

besonderen Berufspflichten eine offenbare Unbilligkeit dar.
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